
 

 

BUSINESS OBJECTS 
CRYSTAL XCELSIUS STANDARD UND PROFESSIONAL 

ENDANWENDER-LIZENZVEREINBARUNG 

SIE SOLLTEN ALLE BEDINGUNGEN DIESER ENDANWENDER-LIZENZVEREINBARUNG SORGFÄLTIG LESEN UND EINE KOPIE 
FÜR IHRE AKTEN ANFERTIGEN.  INDEM SIE DIE (NACHFOLGEND DEFINIERTE) SOFTWARE INSTALLIEREN, LADEN, 
AKTIVIEREN ODER VERWENDEN, ERKENNEN SIE AN, DASS SIE DIESE VEREINBARUNG GELESEN HABEN UND DEREN 
BEDINGUNGEN AKZEPTIEREN.  WENN SIE NICHT ALLEN BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG ZUSTIMMEN, SIND SIE 
NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU LADEN, ZU AKTIVIEREN ODER ZU VERWENDEN. WENN SIE DIE 
VORSTEHENDEN BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE BERECHTIGT, DIE SOFTWARE INNERHALB VON DREISSIG 
(30) TAGEN AB KAUFDATUM AN DEN HÄNDLER ZURÜCKZUGEBEN, BEI DEM DIE WARE ERWORBEN WURDE. 

Diese Endanwender-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") wird zwischen Ihnen (entweder der Person, die die Software installiert, und ggf. der 
juristischen Person, in deren Namen diese Person handelt) ("Ihnen" oder „Sie“) und Business Objects ("Business Objects") geschlossen. 

1. DEFINITIONEN 

1.1 "Dokumentation" entspricht den Anwenderhandbüchern, Handbüchern und anderen Dokumentationen, die Ihnen von 
Business Objects zur Verfügung gestellt werden.  

1.2 "Eingebetteter Code" beschreibt bestimmte Teile der Software, die zwangsläufig in den Eigenständigen Präsentationen 
enthalten sind, die Sie mithilfe der Software entwickelt haben. 

1.3  "Eigenständige Präsentation" entspricht einer von Ihnen mit der Software erstellten Präsentation, die keine Verbindung zu 
einer externen Datenquelle herstellt. 

1.4  "Software" entspricht der gegebenenfalls ausschließlich im Objektcodeformat verwendbaren Software Business Objects 
Crystal Xcelsius™ Standard bzw. Business Objects Crystal Xcelsius™ Professional zusammen mit der Dokumentation und etwaigen 
Aktualisierungen (Updates), Ergänzungen sowie Addon-Komponenten, die Ihnen Business Objects nach eigenem Ermessen nach dem 
Kaufdatum des ersten Software-Exemplars zur Verfügung stellen kann, sofern diese nicht separaten Bedingungen unterliegen. 

2. LIZENZEN; LIZENZEINSCHRÄNKUNGEN 

2.1 Lizenzübertragung.  Im Rahmen der Bedingungen dieser Vereinbarung überträgt Business Objects Ihnen hiermit eine 
eingeschränkte, weltweite, persönliche, einfache, nicht übertragbare, nicht zur Unterlizenzierung berechtigende, widerrufbare Lizenz zur Nutzung 
der Softwareprodukte und – funktionen,  für die Sie die entsprechenden Gebühren entrichtet haben, ausschließlich für Ihre internen 
Geschäftszwecke.  Sie erhalten ausschließlich eine Lizenz zur Nutzung der Software, nicht jedoch das Eigentum an dieser.  Diese Lizenz gilt 
nicht für andere mit der Software zur Verfügung gestellten Softwareprogramme, einschließlich Werbesoftware, deren Nutzung separat in der mit 
der jeweiligen Software gelieferten Online-Softwarelizenzvereinbarung geregelt ist. 

„Business Objects“ steht für Business Objects S.A. oder eine ihrer Tochtergesellschaften. 

2.2 Lizenztypen.   

(a) Namenslizenz (Named User License „NUL“).  Die Software wird Ihnen als Namenslizenz lizenziert. Ein einzelner 
Anwender muss ausdrücklich als alleiniger Eigentümer einer NUL ausgewiesen werden. Die gemeinsame Nutzung 
der NUL von mehr als einer Einzelperson ist ausdrücklich verboten. Des Weiteren dürfen NUL(s) nicht von einer 
Person auf eine andere übertragen werden, es sei denn, der ursprüngliche Anwender verlangt keinen weiteren 
Zugriff auf die Software mehr und ist hierzu auch nicht mehr berechtigt. 

(b)  Upgrade-Lizenz.  Für die Nutzung einer Upgrade-Software muss eine Namenslizenz zuvor für ein Produkt 
lizenziert sein, das von Business Objects als upgradefähig ("zuvor lizenziertes Produkt") zu qualifizieren ist. Der 
Namenslizenzanwender darf das zuvor lizenzierte Produkt weiterhin verwenden, ist jedoch nicht berechtigt, die 
Verwendung des zuvor lizenzierten Produkts zu übertragen oder einer anderen Person zu gestatten.     

(c) Eingeschränkte Lizenz.  Wenn Sie die Software in einem Paket oder anderweitig kombiniert mit einem Produkt 
eines Drittherstellers (OEM-Anwendung) erworben haben, haben Sie eine eingeschränkte Lizenz erworben. Sie 
dürfen jede lizenzierte Kopie dieser Software nur in Verbindung mit der OEM-Anwendung nutzen, mit der sie auch 
erworben wurde  Der Zugriff auf Daten, die nicht speziell von der OEM-Anwendung erstellt oder verarbeitet 
werden, stellt eine Verletzung dieser Lizenz dar.  Wenn die OEM-Anwendung die Nutzung eines Data Marts oder 
Data Warehouses erforderlich macht, darf die Software nur mit Data Mart oder Data Warehouse nur zumZugriff 
auf Daten verwendet  werden, die von der OEM-Anwendung entweder erstellt oder verarbeitet werden.   

2.3 Verwendung und Einsatz der Software und Eigenständigen Präsentation 



 

 

(a) Verwendung der Software.  Über die Software wird Ihnen im Rahmen einer Namenslizenz zur Entwicklung von 
Eigenständigen Präsentationen eine Lizenz erteilt.  Nur ein Anwender mit einer Namenslizenz (z.B. Sie oder wenn 
Sie diese Vereinbarung im Namen einer juristischen Person, eines Arbeitnehmers oder Beraters einer solchen 
juristischen Person abschließen) ist pro lizenziertem Exemplar der Software zur Nutzung der Software berechtigt.  
Ein solcher Namenslizenzanwender ist berechtigt, ein Exemplar der Software auf einen einzelnen PC zu installieren 
und zu laden, vorausgesetzt, (i) die Software ist nicht über ein gemeinsames Netzwerk zugänglich und (ii) eine 
solche Installation erfolgt gemäß den Anwenderhandbüchern der Software.    

(b) Vertrieb und Verwendung der Eigenständigen Präsentation.  Sie sind nur berechtigt, die Eigenständigen 
Präsentationen an eine unbegrenzte Anzahl von Endanwendern zu vertreiben, wenn diese Endanwender die 
Eigenständigen Präsentationen ausschließlich für ihre internen Geschäftszwecke anzeigen lassen, verwenden oder 
darauf zugreifen, vorausgesetzt, der Vertrieb der Eigenständigen Präsentation erfolgt nicht durch Verkauf, 
Vermietung oder Leasing (weder allein noch in Verbindung mit einem anderen Programm oder Produkt).  

2.4 Lizenzen von Drittherstellern. Die nach dieser Vereinbarung übertragenen Lizenzen gelten unter der Bedingung, 
dass Sie alle Lizenzen für die Nutzung der Urheberrechte von Drittherstellern oder sonstiger Rechte erhalten, die Ihre Verwendung der Software 
abdecken oder dafür erforderlich sind. Dazu zählen unter anderem alle Lizenzen zur Verwendung von Anwendungen von Drittherstellern zur 
Erstellung und Änderung einer Kalkulationstabellendatei sowie Anwendungen von Drittherstellern, um Eigenständige Präsentationen 
darzustellen, vorzuführen oder anzeigen zu lassen. Weiterhin erklären Sie hiermit, dass Sie die Software erst nach Erhalt aller erforderlichen 
Lizenzen verwenden. Sie erkennen hiermit an, dass die Software keine Lizenz beinhaltet und dass Sie im Rahmen dieser Vereinbarung auch 
keine Lizenz, keine Zusicherung nicht zu klagen, und keine sonstigen Rechte im Rahmen von Urheberrechten von Drittherstellern oder sonstige 
Rechte erhalten. 

2.5 Lizenzeinschränkungen. Sofern diese Endanwender-Lizenzvereinbarung es nicht ausdrücklich gestattet, sind Sie weder 
berechtigt, noch dürfen Sie Dritte berechtigen (a) die Software (einschließlich der Dokumentation), Eigenständige Präsentationen oder Elemente 
daraus zu verwenden; (b) an einem Element der Software ein Reverse Engineering vorzunehmen, dieses zu dekompilieren, zu disassemblieren 
oder zu extrahieren und/oder auf sonstige Weise in die Software eingebettete Quellcodes, Algorithmen, Methoden oder Techniken oder 
eingebetteten Code offen zu legen, es sei denn, dies erfolgt im gesetzlich ausdrücklich zulässigen Umfang ungeachtet gegenteiliger vertraglicher 
Verpflichtungen und dann nur nachdem (i) Sie Business Objects schriftlich über Ihre Absicht und die gesuchten Informationen informiert haben 
und (ii) Business Objects diese Informationen nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach erfolgter Mitteilung zur Verfügung stellt; (c) von 
der Software abgeleitete Arbeiten zu ändern, zu übersetzen, zu transferieren, zu übertragen, zu verpfänden, eine Unterlizenz daran zu übertragen, 
zu vermieten, zu leasen, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, öffentlich auszuführen, öffentlich zu präsentieren oder zu erstellen; (d) die Software 
oder Eigenständige Präsentationen zu vertreiben oder auf sonstige Weise gemeinsam zu nutzen; (e) mehr als einer Einzelperson zu gestatten, ein 
lizenziertes Exemplar der Software zu verwenden; (f) mehr als ein Exemplar der Software zu verwenden oder weitere Exemplare der Software 
anzufertigen; (g) die Software zu verwenden, um einen Application Service Provider (ASP), ein Dienstleistungsbüro, Marketing-, Schulungs-, 
Outsourcing- oder Beratungsleistungen oder sonstige kommerzielle Leistungen im Zusammenhang mit der Software bereitzustellen oder zu 
betreiben oder Schulungsmaterial zu erstellen; (i) ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Business Objects Drittherstellern Benchmark-
Ergebnisse der Software offen zu legen, oder (g) die Software auf sonstige Weise unbefugten Anwendern zur Verfügung zu stellen. 

 

3. EIGENTUM; URHEBERRECHT. 

(a) Business Objects und/oder ihre Zulieferer behalten alle Rechte, Rechtstitel und Anteile (einschließlich aller Urheberrechte 
und sonstiger Rechte) an der Software, unabhängig von der Form oder dem Datenträger, in der bzw. auf dem das Original 
oder Kopien später vorliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dokumentation, eingebetteter Code sowie deren 
Aktualisierungen, die nur im Rahmen der eingeschränkten Lizenzen, die in dieser Vereinbarung ausdrücklich übertragen 
werden, genutzt werden dürfen.  Sie erwerben keine anderen ausdrücklich oder stillschweigend gewährten Rechte an der 
Software oder an anderen damit in Verbindung stehenden Patenten, Urheberrechten, Marken oder sonstigem geistigen 
Eigentum.  Sie erklären sich einverstanden, angemessene Bemühungen zum Schutz vor nicht autorisierter Offenlegung oder 
Verwendung des Inhalts der Software zu unternehmen.    Business Objects und/oder ihre Zulieferer behalten sich alle Ihnen 
nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor.   

 

(b) Die Software wurde von Business Objects und/oder ihren Zulieferern urheberrechtlich geschützt und unterliegt den 
Urheberrechts- und Patentgesetzen der USA sowie internationalen Staatsverträgen.  Sie dürfen die Software nicht kopieren, 
es sein denn, die Kopie dient:  (a) der Erstellung einer Sicherungskopie oder (b) der Installation der auf Sie lizenzierten 
Software auf Computern zum Ausführen der Software, wie in Abschnitt 2 angeführt.  Sie haben alle Copyright-Vermerke, 
Marken oder andere Eigentümer-Hinweise von Business Objects und ihren Zulieferern auf sämtlichen von Ihnen erstellten 
Kopien der Software oder der Dokumentation anzubringen.  Alle weiteren von Ihnen erstellten Kopien der Software stellen 
einen Verstoß gegen diese Vereinbarung dar. 

 

4. GEWÄHRLEISTUNGEN; HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 



 

 

4.1 Gewährleistungen.  Business Objects gewährleistet, dass die von Business Objects mit der Software bespielten und 
gelieferten Datenträger bei normaler Verwendung für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach Lieferdatum frei von Fehlern und 
Bearbeitungsmängeln sind. Die obengenannten Gewährleistungen schließen ausdrücklich sämtliche Mängel aus, die auf Unfall, Missbrauch, 
nicht autorisierte Reparaturen, Abänderungen, Erweiterungen oder falsche Anwendung zurückzuführen sind. DIESE EINGESCHRÄNKTE 
GEWÄHRLEISTUNG UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG IN BEZUG AUF DIE DATENTRÄGER, 
EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG IM HINBLICK AUF DIE 
MITTLERE ART UND GÜTE, DER ZUFRIEDENDSTELLENDEN QUALITÄT UND DEM EINSATZ FÜR EINEN BESTIMMTEN 
ZWECK IST AUF DIE DAUER VON NEUNZIG (90) TAGEN AB LIEFERUNG DER SOFTWARE AN SIE BESCHRÄNKT .  IN EINIGEN 
RECHTSORDNUNGEN IST EINE ZEITLICHE BEGRENZUNG STILLSCHWEIGENDER ZUSICHERUNGEN NICHT ZULÄSSIG, SO 
DASS DIE OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNG FÜR SIE EVENTUELL NICHT ZUTRIFFT.  DIE EINGESCHRÄNKTE 
GEWÄHRLEISTUNG IM RAHMEN DIESER VEREINBARUNG IST DIE EINZIGE IHNEN GEGENÜBER EINGERÄUMTE 
GEWÄHRLEISTUNG, UND SIE ERSETZT ALLE SONSTIGEN IN EINER DOKUMENTATION ODER EINEM PAKET GENANNTEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN.  DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG RÄUMT IHNEN BESTIMMTE RECHTE EIN. DARÜBER 
HINAUS KÖNNEN IHNEN JE NACH RECHTSORDNUNG AUCH NOCH ANDERE RECHTE ZUSTEHEN.  DIE BEREITSTELLUNG 
ZUSÄTZLICHER EXEMPLARE ODER REVISIONEN/AKTUALISIERUNGEN DER SOFTWARE, EINSCHLIEßLICH DER VON 
BUSINESS OBJECTS BEREITGESTELLTEN VERSIONEN, FÜHREN WEDER ZU EINEM NEUBEGINN DES 
GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUMS NOCH WIRKEN SICH IN ANDERER WEISE AUF DEN GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM AUS. 
 

4.2 Rechtsanspruch bei Verstoß gegen die Gewährleistung.  Ihr ausschließlicher Rechtsanspruch bei Verstoß gegen die oben 
angeführte beschränkte Gewährleistung ist nach Wahl von Business Objects entweder: (i) Austausch des fehlerhaften Datenträgers, auf dem die 
Software gespeichert ist oder (ii) Erstattung des für die Software gezahlten Betrags und Kündigung dieser Vereinbarung in Bezug auf die 
fehlerhaften Kopien. Dieser Rechtsanspruch wird Ihnen von Business Objects nur dann gewährt, wenn Sie Business Objects innerhalb von 
neunzig (90) Tagen nach Erhalt der Software von dem Verstoß gegen die oben angeführte, eingeschränkte Gewährleistung schriftlich in Kenntnis 
setzen. 
 

4.3 Haftungsausschluss.  MIT AUSNAHME DER OBEN GENANNTEN EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG FÜR 
DATENTRÄGER UND IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN HÖCHSTUMFANG WIRD DIE SOFTWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT 
ALLEN FEHLERN UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND BUSINESS OBJECTS 
UND IHRE LIZENZGEBER (ZUM ZWECKE VON PUNKT 4 GEMEINSAM ALS "BUSINESS OBJECTS" BEZEICHNET) SCHLIESSEN 
HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH GELTENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND 
BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE AUS. DAZU GEHÖREN EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE 
STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN UND/ ODER DIE MITTLERE ART UND GÜTE,  DIE GEWÄHRÜBERNAHME, DASS DIE 
WAREN FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH GEEIGNET SOWIE VON ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT UND FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET SIND, DIE GEWÄHRÜBERNAHME FÜR DIE GENAUIGKEIT, FÜR UNGESTÖRTEN BESITZ 
UND DIE NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER SOWIE ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE IM RAHMEN VON 
VERHANDLUNGEN, EINES HANDELSBRAUCHS ODER BEI DER DURCHFÜHRUNG VON GESCHÄFTEN ERTEILT WURDEN.  
VON BUSINESS OBJECTS ODER IHREN VERTRETERN SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH ERTEILTE INFORMATIONEN ODER 
RATSCHLÄGE RÄUMEN KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG EIN.  BUSINESS OBJECTS ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG 
DAFÜR, DASS DIE VON BUSINESS OBJECTS GELIEFERTE SOFTWARE UNUNTERBROCHEN, SICHER, ZEITGERECHT ODER 
FEHLERFREI ARBEITET, DASS FEHLER BESEITIGT WERDEN ODER DASS DIE SOFTWARE-DATENTRÄGER FREI VON VIREN 
ODER SONSTIGEN SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN SIND.  FALLS DIE SOFTWARE FEHLERHAFT IST, ÜBERNEHMEN SIE DIE 
GESAMTEN KOSTEN FÜR ALLE ERFORDERLICHEN WARTUNGSARBEITEN, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.  SIE 
ÜBERNEHMEN DIE GESAMTE HAFTUNG UND ALLE RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DER VON 
BUSINESS OBJECTS GELIEFERTEN SOFTWARE.  SIE VERWENDEN DIE SOFTWARE AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENE 
GEFAHR, UND SIE TRAGEN DAS GESAMTE RISIKO FÜR ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, GENAUIGKEIT UND LEISTUNG.  
IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER ZUSICHERUNGEN ODER DIE 
BESCHRÄNKUNG GESETZLICH EINGERÄUMTER VERBRAUCHERRECHTE NICHT STATTHAFT, SO DASS DER OBEN 
GENANNTE AUSSCHLUSS UND DIE BESCHRÄNKUNG AUF SIE EVENTUELL NICHT ZUTRIFFT. 

4.4 Haftungsbeschränkung.  BUSINESS OBJECTS ODER IHRE VERTRIEBSHÄNDLER, ZULIEFERER ODER 
TOCHTERGESELLSCHAFTEN HAFTEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN HÖCHSTUMFANG , IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER 
NICHT FÜR PERSONENSCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN ODER FÜR ZUFÄLLIG ENTSTANDENE SCHÄDEN , 
FOLGESCHÄDEN, KONKRETE SCHÄDEN, FÜR VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ ODER SONSTIGE SCHÄDEN 
(EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN FÜR GESCHÄFTSVERLUST ODER -UNTERBRECHUNG, VERLUST ODER UNGENAUIGKEIT VON 
DATEN, KOSTEN FÜR ERSATZBESCHAFFUNG , VERLUST VON GOODWILL ODER GEWINN- ODER EINNAHMENVERLUST) 
NACH JEGLICHERHAFTUNGSGRUNDLAGE WIE VERTRAGLICHE VERPFLICHTUNGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, 
GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER SONSTIGE GRUNDLAGEN IN FOLGE VON ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER 
VEREINBARUNG; AUCH WENN BUSINESS OBJECTS ÜBER DIE GEFAHREN SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.  IN 
EINIGEN GERICHTSSTÄNDEN IST EINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN, FÜR DEN ERSATZ DES 
ZUFÄLLIG  ENTSTANDENEN SCHADENS ODER FÜR FOLGESCHÄDEN NICHT STATTHAFT, SO DASS DIESE BESCHRÄNKUNG 
AUF SIE EVENTUELL NICHT ZUTRIFFT (ANDERS ALS NACH GELTENDEM RECHT IN FÄLLEN MIT PERSONENSCHÄDEN). IN 
KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG VON BUSINESS OBJECTS ODER IHREN ZULIEFERERN IM 
ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG DIE GEBÜHREN, DIE SIE BUSINESS OBJECTS FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIE 
SCHÄDEN DIREKT VERURSACHT HAT, TATSÄCHLICH SCHULDEN UND TATSÄCHLICH GEZAHLT HABEN. Die oben genannten 



 

 

Einschränkungen gelten auch für den Fall, dass die oben angeführten Rechtsmittel ihren eigentlichen Zweck verfehlen.  Die Parteien erkennen an, 
dass die Haftungsbeschränkungen in diesem Punkt 4.4 und in den anderen Klauseln dieser Vereinbarung sowie die hierin festgelegte 
Risikozuteilung wesentlicher Bestandteil der Übereinkunft zwischen den Parteien sind, ohne die Business Objects diese Vereinbarung nicht 
abgeschlossen hätte.  Die Preisgestaltung von Business Objects berücksichtigt die in dieser Vereinbarung vorgenommene Risikozuteilung und 
Haftungsbeschränkung. 

5. ENTSCHÄDIGUNG.   

Sie verpflichten sich, Business Objects gegen Rechtsstreitigkeiten, Klagen, Forderungen und Verfahren Dritter zu verteidigen, (i) in denen 
behauptet wird , dass die von Ihnen entwickelten Eigenständigen Präsentationen die Urheberrechte Dritter verletzen. Dies gilt nicht in dem Maße, 
in dem sich der Verstoß ausschließlich auf die Software bezieht und (ii) aufgrund eines Versagens Ihrerseits, eine Bedingung, Klausel oder 
Verpflichtung nach dieser Vereinbarung zu erfüllen, entstanden ist, und Sie verpflichten sich, Business Objects schadlos zu halten gegen alle 
Schäden, Verpflichtungen, Kosten und Auslagen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die im Rahmen von entsprechenden 
Forderungen Dritter gegen Business Objects geltend gemacht werden können. 

6. WARTUNGS- UND SUPPORTLEISTUNGEN 

Falls Sie Supportleistungen erworben haben, erbringt Business Objects Produktsupportleistungen für die Software nach den jeweils geltenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Supportleistungen  von Business Objects.  Falls Sie Supportleistungen für die Software erwerben, müssen 
Sie Supportleistungen für alle in Ihrem Besitz befindlichen autorisierten Kopien dieser Software erwerben. 

7. KÜNDIGUNG.   

Diese Lizenzvereinbarung bleibt so lange in Kraft, bis sie gekündigt  wird.  Sie können diese Lizenzvereinbarung jederzeit durch schriftliche 
Mitteilung an Business Objects kündigen.  Business Objects kann diese Lizenzvereinbarung jederzeit kündigen, wenn Sie (i) eine in der 
Vereinbarung genannte Verpflichtung verletzen oder (ii) die Lizenzgebühren und sonstige zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung festgelegten Kosten 
nicht zahlen.  Bei Kündigung dieser Vereinbarung sind Sie verpflichtet, jegliche Verwendung der Software (einschließlich Dokumentation) 
einzustellen, die Software sowie die in Ihrem Besitz befindliche Dokumentation und damit verbundene Materialien (und alle Kopien) an 
Business Objects zurückzugeben  oder zu vernichten und dies gegenüber Business Objects nachzuweisen.  Punkte 2.5, 3, 4, 5, 7 und 8 bleiben 
auch nach Kündigung dieser Lizenzvereinbarung in Kraft. 

8. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

8.1 Geltendes Recht.  Diese Lizenzvereinbarung sowie alle daraus entstehenden oder damit  verbundenen strittigen Fragen 
unterliegen dem innerstaatlichen Recht des Bundesstaates Kalifornien ohne die Möglichkeit einer Rechtswahl.  Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen bezüglich der Verträge über den internationalen Warenverkauf (United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods) gilt nicht für diese Lizenzvereinbarung, und seine Anwendung wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.  Im Zusammenhang mit 
jedem Anspruch, jeder Klage, jedem Verfahren oder jedweden Forderungen aus dieser Lizenzvereinbarung unterwirft sich hiermit jede Partei 
unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand der bundesstaatlichen oder staatlichen Gerichte des Bezirks Santa 
Clara, Kalifornien, es sei denn, eine der Parteien macht vor einem zuständigen Gericht Unterlassungsansprüche, Billigkeitsansprüche oder 
ähnliche Ansprüche  geltend. 

8.2   Salvatorische Klausel und Rechtsverzicht.  Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung für ungesetzlich, unwirksam oder 
auf sonstige Weise nicht durchsetzbar befunden werden, ist die Durchsetzung dieser Bestimmung auf den  größtmöglichen Umfang zu 
beschränken, der mit dem Willen der Parteien übereinstimmt, oder, falls eine Durchsetzung nicht möglich ist, so wird sie von dieser 
Vereinbarung abgetrennt und entfernt, während die übrigen Vereinbarungsbestimmungen voll gültig und wirksam bleiben.  Der Verzicht einer 
Partei auf eventuelle Forderungen bei Verletzung einer Vereinbarungsbestimmung oder bei einem Verstoß gegen diese Vereinbarung bedingt in 
keinem Fall einen Verzicht auf Forderungen bei weiteren oder zukünftigen Verletzungen oder Verstößen.   

8.3 Keine Abtretung.  Sie dürfen weder diese Lizenzvereinbarung noch ein Recht oder eine Verpflichtung nach dieser 
Vereinbarung  freiwillig oder unfreiwillig ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Business Objects, die Business Objects jedoch nach 
alleinigem Ermessen verweigern kann, abtreten, verkaufen, übertragen, weiter übertragen oder auf sonstige Weise darüber verfügt werden.  
Jegliche behaupteten Abtretungen, Übertragungen oder Weiterübertragungen durch Sie sind nichtig.  Gemäß den vorstehenden Bestimmungen ist 
diese Lizenzvereinbarung für die Parteien rechtsverbindlich und kommt ihnen sowie ihren jeweiligen Nachfolgern und Rechtsnachfolgern zu 
Gute. 

8.4 Exportkontrolle und öffentliche Einrichtungen als Anwender.  Sie haben alle geltenden US-amerikanischen Exportgesetze 
und -bestimmungen, auch die Exportkontrollvorschriften (zusammen "Exportkontrollen"), umfassend einzuhalten Ohne die Allgemeingültigkeit 
des Vorstehenden einzuschränken, ist es strengstens untersagt, die Software oder unmittelbar damit erstellte Produkte (dies gilt auch für die 
Eigenständigen Präsentationen) an jedweden Bestimmungsort, an eine natürliche Person oder juristische Person zu exportieren, versenden oder 
zu übertragen, für die laut den Exportkontrollen Einschränkungen oder Exportverbote gelten.  Für Behörden oder Einrichtungen der US-
amerikanischen Regierung handelt es sich bei der Software um "kommerziell genutzte Computersoftware" und "Dokumentationen für 
kommerziell genutzte Computersoftware". Laut FAR 12.212 oder DFARS 227.7202 und ggf. deren Nachfolgebestimmungen sind Nutzung, 
Reproduktion und Offenlegung dieser Software durch die Bestimmungen dieses Vertrags geregelt.  Hersteller dieser Software ist Business 
Objects, 3030 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134. 



 

 

8.5 Bestellbedingungen.  Bestellungen, die den Bestellvorschriften von Business Objects entsprechen, können von qualifizierten 
Unternehmen entgegengenommen werden. Alle auf Bestellungen vorgedruckten Bestimmungen sind hiermit nichtig. Zahlungen sind netto 
innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum fällig. Lieferung "Frei ab Werk" Business Objects Niederlassung.  Business Objects lehnt 
hiermit jedwede Preisgarantie ab. Sie übernehmen alle anfallenden Verkaufs-, Nutzungs- oder Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Servicesteuern 
sowie alle anderen Steuern, Ein- und Ausführzölle, Zollgebühren und ähnliche Kosten, außer den Einkommenssteuern von Business Objects. 

8.6 Prüfung.  Während der Laufzeit dieser Lizenzvereinbarung und bis drei (3) Jahre nach deren  Kündigung oder Ablauf ist 
Business Objects berechtigt, Bücher und Unterlagen nach angemessener Benachrichtigung und auf Kosten von Business Objects auf Einhaltung 
dieser Bestimmungen zu prüfen.  Falls eine solche Prüfung ergibt, dass Sie Business Objects zu wenig bezahlt haben (mehr als fünf Prozent 
(5 %) der im Prüfungszeitraum fälligen Beträge) oder dass Sie wissentlich gegen eine wesentliche, hierin enthaltene Verpflichtung verstoßen 
haben, müssen Sie neben den anderen von Business Objects womöglich geforderten Ansprüchen Business Objects die Kosten der Prüfung 
rückerstatten oder begleichen. 

8.7 Gesamter Vertrag.  Diese Lizenzvereinbarung bildet den vollständigen Vertrag zwischen den Parteien und ersetzt alle 
früheren oder laufenden schriftlichen oder mündlichen Absprachen und Zusicherungen in Bezug auf den Vertragsgegenstand.  Diese 
Lizenzvereinbarung kann nicht geändert oder ergänzt werden ohne eine von beiden Parteien von ihren jeweiligen rechtmäßigen Vertretern 
unterzeichnete, schriftliche Vereinbarung. Eine Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung durch eine andere Urkunde, ein anderes 
Schriftstück, eine andere Gepflogenheit oder übliches Verfahren ist ausgeschlossen.  Falls Sie diese Software im Namen einer juristischen Person 
erwerben, gewährleisten Sie hiermit, dass Sie gesetzlich befugt sind, die juristische Person an diese Lizenzvereinbarung zu binden.  Alle 
Bestimmungen in von Ihnen vorgelegten Kaufaufträgen oder Bestellunterlagen werden von dieser Vereinbarung ersetzt.  Der Produktname für 
die Software ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Business Objects.    

 


